Bildungsstandards und die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule 

(Herbert Altrichter & Michael Schratz)

1. Einleitung

Spätestens seit dem Regierungsprogramm der gegenwärtigen Regierung (XXII. Gesetzgebungsperiode) und dem Entwurf der Zukunftskommission (vgl. Haider et al. 2003) hat das Wort Standard nun auch Eingang in die Debatten um die weitere Gestaltung des österreichischen Schulsystems gefunden. Dies war aufgrund der laufenden Globalisierungsprozesse vorauszusehen, die auch die bis dato stark national abgeschotteten Bildungssysteme in einen Wettbewerb setzen und nach der Vergleichbarkeit ihrer Leistungen fragen lassen. Die Ergebnisse von PISA haben im deutschsprachigen Raum nur den letzten Anstoß dazu geliefert. 

Standardisierung wozu? Um Qualität „in den Griff zu bekommen“, d.h. Produktions- und Arbeitsvorgänge den jeweiligen herrschenden Vorstellungen von Qualität unterzuordnen, wurden in der Wirtschaft „Qualitätssicherungssysteme“ eingerichtet, die bestimmte Standards sicherstellen (z.B. ISO-Normierungen) und laufende Weiterentwicklung stimulieren sollen. Aber es geht nicht nur um technische Systeme; auch bei den MitarbeiterInnen soll „Qualitätsdenken“, das ihre täglichen Arbeitsleistungen orientiert, bereitet werden, und gegenüber der „Kundschaft“ ist "Qualität" ein Verkaufsargument. Auf diesem Weg hat sich in den letzten Jahren das 'Sprechen über und mit dem Qualitätskonzept' in der Gesellschaft deutlich verbreitert, dabei seine positiven Konnotation behalten und auch in nicht-wirtschaft​lichen Bereichen Eingang gefunden: Worte wie „Qualitätssicherung“, „Kundenorientierung“, „Dienstleistung“, „Standards“ gehören nun auch im Bildungsbereich zur (Standard-)Ausrüstung (vgl. Posch/Altrichter 1997, Rolff 1995). Sie bilden dort gegenwärtig den Kern der Entwicklungshoffnungen, nachdem die erste Phase der "Schulmodernisierung" (vgl. Brüsemeister/Eubel 2003) noch unter dem Motto der Autonomisierung des Schulwesens an den einzelnen Schulstandorten gestanden war und meist mit Modellen aus der Organisationsentwicklung (z.B. Schulentwicklungsberatung, Prozessmoderation) gearbeitet hatte: Vor allem an berufsbildenden Schulen wurde früh mit verschiedenen Formen des Qualitätsmanagements (z.B. EFQM bzw. TQM für Schulen) experimentiert (vgl. Altrichter/Posch 1999), Q.I.S soll zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit Qualitäts- und Entwicklungsaspekten auf der Ebene der Einzelschulen anregen und durch "Systemmonitoring" auf der Ebene des gesamten Bildungssystems ergänzt werden. Diese Bemühungen haben viel Bewegung in die Schulen gebracht. Sie haben es allerdings bisher nicht geschafft, das Unterricht – in diesem Diskurs üblicherweise als „Kerngeschäft von Schule“ bezeichnet – maßgeblich zu beeinflussen (vgl. z.B. Peek 2004). Aus diesen Erfahrungen haben Schulen die ersten Schritte in Richtung einer lernenden Organisation gemacht (vgl. u.a. Krainz-Dürr 1999, Schratz/Steiner-Löffler 1998) und innerschulische Qualitätsdebatten angestiftet. 

In diesem Argumentationskontext tauchen nun – ziemlich zeitgleich in Deutschland (vgl. Klieme et al. 2003) und Österreich (vgl. Haider et al. 2003) – "Bildungsstandards" als neues Schlüsselkonzept auf. Dabei werden vielerlei Probleme des Bildungswesens genannt, die als Begründung für die Notwendigkeit der Innovation "Bildungsstandards" herhalten sollen: Die mangelnde Gerechtigkeit vieler Leistungsbeurteilung; Probleme mit den Kompetenzen von SchülerInnen, die sich in PISA und TIMSS gezeigt hätten, die Notwendigkeit von Kriterien und Orientierungspunkten für die Qualitätsentwicklung von Schulen usw. Alle diese Problem​analysen haben etwas für sich und weisen auf kleinere und größere Probleme hin, die bei der Systemsteuerung zu berücksichtigen sind. Es stellt sich allerdings die Frage, ob „fehlende Bildungsstandards“ wirklich die beste Zusammenfassung für die Ursachen dieses Bündels von Diagnosen sind, und ob die Beseitigung dieses Mangels gleichzeitig auch das entscheidende „Werkzeug“ zur Abhilfe ist. Oder wie Helmut Heid (2003, 192) – bezeichnenderweise im letzten Satz eines Artikels über Standards - fragt: „Sind fehlende Standards ‚das Problem’, und ist die Bestimmung solcher Standards seine Lösung?“

In diesem Beitrag geht es uns darum, zunächst auf mögliche Interpretationen und Fehlinterpretationen des 'Standardkonzepts' hinzuweisen. Sodann wollen wir einige Problematiken erörtern, die für Wert und Wirksamkeit der gegenwärtig mit der Erprobung von Bildungsstandards gesetzten Systeminterventionen von entscheidender Bedeutung sind. 

2. „Standard“: das bildungspolitische Heilswort?

Allerorts wird von Standards gesprochen, doch viele verstehen darunter etwas Unterschiedliches, wodurch Diskussionen oft in diffusen Argumentationssackgassen versanden oder mit überzogenen Heilserwartungen belastet werden: Wenn ein Elternvertreter in einer Debatte über Bildungsstandards und das Papier der Zukunftskommission sich für die Einführung von Bildungsstandards stark macht und sogar deren Ausdehnung auf Vorschule und Kindergarten fordert, so findet er offenbar Bildungsstandards gut. Wenn er als Beispiel für wünschenswerte vorschulische Standards anführt, dass in jedem Kindergarten zumindest zeitweise ein Native Speaker mit den Kindern in einer Fremdsprache reden solle, so beschreibt es eine von ihm gewünschte Qualität, sicherlich aber keinen "Bildungsstandard" von dem Typ, den die Zukunftskommission empfiehlt: Er will einen Angebots-, Struktur- oder Inputstandard, während die Zukunftskommission die Orientierung an Output-Standards zur Steuerung des Bildungswesens vorschlägt.

Daher versuchen wir hier zunächst eine begriffliche Klärung, was denn unter dem Begriff Bildungsstandard verstanden werden kann, und halten fest, was die Zukunftskommission, darunter verstanden wissen will. 

(1) Alltagssprachliche Bedeutung

Wir verwenden das Wort „Standard“ umgangssprachlich, um auf eine Durchschnittsbeschaffenheit, Normalausführung oder ein Mittelmaß (Standardgröße im Gegensatz zu einer Übergröße), einen erreichten Stand einer Entwicklung (z.B. Lebensstandard), auf gerade noch akzeptable ("Mindeststandard") oder auch besondere Leistungen ("neue Standards setzen") hinzuweisen. Standards sind im schulischen Bereich ein Maßstab oder eine Richtschnur für erwartete oder wünschenswerte Leistungen (z.B. Wissen, Verstehen und Können) oder Bedingungen der Arbeit. Sie haben eine stark normative Intention – im Sinne von „Das gehört sich“ - „Das soll so sein.“ Sie sind so etwas wie heimliche oder unbewusste Benchmarks, Referenzgrößen des Alltagsmenschen, an denen dieser Leistungen von Individuen oder Systemen und deren Fortschritte messen kann. 
(2) Standards im Rahmen von Qualitätsdebatte im Bildungswesen

Immer steht hinter einem Standard eine Erwartung, dass nämlich etwas so (gut) und nicht anders ist – wobei im Alltag die der Erwartung zugrundeliegenden Kriterien und die Informationsbasis, auf der das Güteurteil letztlich gefällt wird, nicht unbedingt explizit ausgesprochen werden müssen. So gingen Eltern und BildungspolitikerInnen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer bisher davon aus, dass der Standard dessen, was in Schule und Unterricht erreicht wird, durchaus der gesellschaftlichen Erwartung entspricht. Die Ergebnisse von PISA & Co haben gezeigt, dass diese unausgesprochenen Erwartungen – zumindest im internationalen Vergleich – nicht zufriedenstellend erfüllt wurden. Daher sollen über die Entwicklung nationaler Bildungsstandards Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule expliziter gemacht werden: es soll festgelegt werden, welche Kompetenzen SchülerInnen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe in den einzelnen Fächern mindestens erworben haben sollen; Aufgabenbeispiele sollen den LehrerInnen konkret kommunizieren, welches Anforderungsniveau dabei genau gemeint ist. Und die Anforderungen sollen auch verbindlicher gemacht werden. Das Hauptinstrument dazu sind Testverfahren, die schulintern, aber auch schulextern erlauben, die Annäherung an die standardisierten Kompetenzen zu überprüfen und – im Versagensfall - entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Bildungsstandards werden in diesem Sinne in den österreichischen und deutschen Expertengutachten (vgl. Klieme et al. 2003; Haider et al. 2003; Eder 2003) üblicherweise durch folgende Merkmale umschrieben:

	Beschreibungsmerkmal
	grenzt sich ab von ...

	Orientiert an Bildungszielen 
	d.h. nicht an Fachinhalten

	sollen Standards möglichst präzise
	

	wesentliche Basis-Ziele der pädagogischen Arbeit benennen, u.zw.
	d.h. nicht alle denkbaren Ziele

	in Form Kompetenzen bzw. erwünschten Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler.
	d.h. nicht in Form von gelerntem Stoff

	Diese Basis-Kompetenzen sollen durch fachdidaktisch und erziehungswissenschaftlich abgesicherte Kompetenzmodelle, die „Grunddimensionen der Lernentwicklung in einem Gegenstandsbereich“ (Klieme et al. 2003, 15) darstellen, begründet sein und
	d.h. dass sich sowohl Lehren als auch Prüfen nicht an beliebigen, etwa schulintern formulierten Kompetenzmodellen ori​entieren, sondern eben an einem allgemeineren, schulextern formulierten (was auch bedeutet, dass ein wesentliches Element der Didaktik externalisiert wird) 

	mit veranschaulichenden Aufgaben und
	(was bedeutet, dass diese neuen curricularen Elemente schon in Form von Übungs- und Prüfungsaufgaben kommuniziert werden sollen)

	Tests, die eine schulübergreifend vergleichbare Evaluation erlauben, verknüpft sein.
	d.h. nicht an schulintern formulierten Kriterien der Leistungsbeurteilung 


Durch solche Bildungsstandards sollen die Planungsprozesse in den Einzelschulen eine verbindliche Orientierung erhalten und eine zwischen Schulen vergleichbare Überprüfung der Leistungen erleichtert werden. Schultheoretisch gesprochen sind 'Bildungsstandards' ein neuer Typ von curricularen Elementen. Sobald man sich dies bewusst gemacht hat, drängt sich natürlich die Frage auf, warum diese mehr wirken sollen als die bisherigen Lehrpläne, deren mangelnde Steuerungskraft in Erziehungswissenschaft wie Bildungspraxis wohlbekannt ist (vgl. Vollstädt 1995). Die Hoffnung liegt hier offenbar auf der engen Assoziierung präziser Kompetenzvorgaben mit schulübergreifenden Tests, denen sich niemand entziehen kann (vgl. Rolff 2004) 

(3) Typen von Standards

Man kann nun "Typen von Standards" danach unterscheiden, für welche Merkmale des pädagogischen Prozesses sie formuliert werden. Donabedian (1980), einer der 'Urväter' der Qualitätsevaluation im Bereich öffentlicher Dienstleistungen, differenziert drei Qualitätsbereiche, nämlich Input (Struktur), Prozess, Outcome (Ergebnis). Und er verknüpft diese drei Bereiche durch eine Wirkungshypothese: "Die Strukturqualität (personelle, finanzielle und materielle Ressourcen, physische und organisatorische Rahmenbedingungen, physische und soziale Umwelt) ist die Bedingung für Prozessqualität (Erbringung der Dienstleistung, Interaktionsbeziehungen zwischen Anbietern und Klienten); diese wiederum ist eine Voraussetzung für Ergebnisqualität (Zustandsveränderungen der Klienten im Hinblick auf den Zweck der Dienstleistung, Zufriedenheit der Klienten)." (Kromrey 2003, 25) Tatsächlich findet man diese Kategorisierung auch in der aktuellen Qualitätsdiskussion im Bildungswesen: 

Angebots-, Struktur- oder Inputstandards: Der Staat übernimmt durch die Einführung von Schul- bzw. Unterrichtspflicht die Verantwortung für eine öffentliche Dienstleistung. Unserer Verfassung entsprechend sollen alle StaatsbürgerInnen das gleiche Recht auf (Schul-)Bildung haben. Wenn ein Schulsystem garantieren konnte, vergleichbare Voraussetzungen für die Unterrichtsversorgung in den einzelnen Schulen geschaffen zu haben, galt bislang eine Standardqualität als sichergestellt. Die damit gemeinten Qualitätsstandards bezogen sich vor allem auf den Input bzw. Kontext der Organisation von Schule und Unterricht: die Ausstattung mit Schulen, LehrerInnen, Unterrichtsmitteln in genügender Zahl und vergleichbarer Qualität sollten die Voraussetzung für qualitätsvollen Unterricht ohne Benachteiligungen aufgrund sozio-ökonomischer, geo-politischer oder sonstiger Gründe bieten. Man spricht hierbei von Angebots-, Struktur- oder Inputstandards oder den Ermöglichern von Bildungsqualität.
Da sich die Wirkungen von Inputstandards – insbesondere auf Systemebene – schwer messen lassen, wurde lange von deren Akzeptanz bei Fachleuten, LehrerInnen und Eltern (z.B. von der „Zufriedenheit“ der Eltern mit dem Schulsystem bzw. der Schule ihrer Kinder, die dem österreichischen Schulsystem meist gute bis sehr gute Noten brachte) auf ihre Wirksamkeit geschlossen. Dieses Grundvertrauen in Wirksamkeit und Fairness des öffentlichen Schulwesens scheint – seit die Wirkungen des Schulwesens durch Studien wie TIMSS, PISA und andere (vgl. Eder et al. 2001) in den letzten Jahren systematischer überprüft wurden – nicht mehr unbestritten.

Produkt-, Output-, Leistungs-, Ergebnisstandards: Outputstandards beschreiben erwartete Ergebnisse von Bildungsprozessen. Bildungsprozesse können vielfältige Ergebnisse zeigen, z.B. sachliche Produkte (wie z.B. im Projektunterricht), ein hoher oder niedriges Image von Bildungsinstitution und AbsolventInnen, ein bestimmtes Gehaltsniveau der AbsolventInnen (das beispielsweise für angloamerikanische Universitäten regelmäßig gemessen wird und als Erfolgsindikator gilt) oder auch Kompetenzen, die die Lernenden im Laufe der Bildungsprozesse erworben haben. Gerade auf das letztgenannte Produkt, auf die Schülerleistungen, beziehen sich die Bildungsstandards, die übrigens im Regierungspro​gramm noch klarer als Leitungsstandards bezeichnet wurden. Auf Schülerleistung bezogene Standards sind Beschreibungen dessen, was von SchülerInnen zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet wird, was sie selbst bzw. in Beziehung zu anderen wissen, verstehen und in überprüfbarer Form anwenden können sollen (vgl. Schratz/Weiser 2002). 

Prozessstandards: Während Leistungsstandards erwartete Ergebnisse bzw. Normwerte vorgeben, beziehen sich Prozessstandards auf das Zustandekommen von Leistungen, also auf die Beschaffenheit des Weges zum Ziel. Sind beispielsweise Wissen, Verstehen, Können im Unterricht so verbunden, dass sie lernrelevant werden? Werden die richtigen Schritte zur Erreichung der gesetzten Ziele gesetzt? Sind die Inhalte des Unterrichts und das entsprechende Lehrerverhaltens kongruent? 

Entwicklungsstandards: Standards dienen nicht zuletzt auch dazu, Entwicklung in Gang zu bringen und zu halten. Sie markieren (mögliche) Fortschritte in der Lernbiografie der SchülerInnen, d.h. den Zugewinn (value added) an Leistung unabhängig von der Schule oder Lehrperson. Eine erfolgreiche Schule ist demnach jene, an der sich viele SchülerInnen weiter entwickeln, als von ihnen erwartet wird, d.h. über das hinaus, was als „Standard“ gilt und z.B. aufgrund von soziodemographischen Daten prognostiziert wird. Entwicklungsstandards gehen davon aus, dass Ausgangsleistungen mit dem Lernzuwachs in Verbindung gebracht werden. Wenn beispielsweise alle schwachen SchülerInnen die Schule vor dem Abschlussjahr verlassen kann eine Schule durch diese Selektion sehr beeindruckende Ergebnisse aufweisen, obwohl sie eigentlich hinsichtlich des sehr ineffektiv bei der Förderung von Lernzuwachs in ihrer Klientel war (vgl. Schratz et al. 2002, 202).

(4) Die Bildungsstandards der Zukunftskommission

Die Zukunftskommission hat "Bildungsstandards" in ihr Reformkonzept aufgenommen und ihr einen zentralen strategischen Stellenwert verliehen (vgl. Haider et al. 2003): „Priorität haben dabei in Österreich die Präzisierung der Ziele des (Fach-)Unterrichts im Bereich der Grundkompetenzen durch Standards und deren regelmäßige Überprüfung in den jeweiligen Abschlussklassen (Standard-Monitoring) sowie die Festlegung, Beobachtung und Publikation wichtiger Bildungsindikatoren auf Schulsystemebene (System-Monitoring ...“ (Haider et al. 2003, 44f) Durch die Präzisierung der Ziele des Unterrichts in drei "Hauptfächern" und deren regelmäßiger, verbindlicher Überprüfung an den drei Schnittstellen des Bildungswesens - am Ende von Primar-, Sekundar I und Sekundar II-Beschulung - soll nicht nur die Leistungsbeurteilung "objektiver, fairer und vergleichbarer" werden (vgl. a.a.O., 61), sondern BildungspolitikerInnen, SchulleiterInnen oder LehrerInnen jene Informationen erhalten, mit denen sie "sinnvolle Steuerungsentscheidungen" treffen können (vgl. a.a.O., 58). Dabei will das Zukunfts-Konzept ein „grundsätzliches Umdenken in der Steuerungsphilosophie des Schulsystems“ „von der ressourcenorientierten INPUT-Steuerung der Zentralverwaltung hin zur ergebnisorientierten OUTPUT-Steuerung von [durch, der??] autonomer werdenden Schulen“ herbeiführen (Haider et al. 2003, 7).

(5) Bildungsstandard ist nicht gleich Bildungsstandard

Wo es um ‚wertvolle Güter’ (sowohl was investierte Ressourcen als auch was angestrebte Ergebnisse – die Bildung der SchülerInnen - angeht) geht, ist Kontrolle der erzielten Ergebnisse sinnvoll, solange sie so angelegt ist, 

· dass durch die Art und Weise der Kontrolle diese wertvollen Güter nicht selbst entwertet, beschädigt etc. werden und

· dass die Informationen, die die Kontrolltätigkeit ergibt, zu einer Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der ‚Güter’ und der zu ihnen führenden Prozesse genutzt werden können.

Damit Kontrollen auch Sinn machen, muss klar sein, auf welche Weise konstruktive Entwicklungen im System erreicht werden. Denn Kontrolle ist nur ein Teil der Aufgabe: „Kontrolle verfolgt den Zweck, vorgegebene Soll-Werte einzuhalten; sie ist also vom Wesen her stabilisierend, konservativ, bewahrend. Das genügt für Schulen ebenso wenig wie für dynamische Wirtschaftsunternehmen. Ein mindestens ebenbürtiges Interesse gilt der Veränderung, der Entwicklung: Erkennen, wo sich Rahmenbedingungen (in der Gesellschaft, bei den Lernenden etc.) so ändern, dass die Schule bestehende Praktiken und Standards verlassen und neue Antworten/Lösungen entwickeln muss.“ (Strittmatter 2004, 3) 

Wie Bildungsstandards einzuschätzen sind und welchen Einfluss sie auf die Entwicklung des Schulsystems haben werden, hängt also letztlich davon ab,

· welche Rolle sie in einem Gesamtkonzept schulischer Entwicklung und Steuerung spielen und 

· wie es gelingt dieses Gesamtkonzept in die Schulrealität zu implementieren, weil wir durch die Innovationsforschung inzwischen ziemlich deutlich vor Augen geführt bekommen haben, dass "Gut gemeint" auf der Konzeptebene noch nicht zu "realer Güte" in der Umsetzung führen muss (vgl. Altrichter/Wiesinger 2004).
Bildungsstandards können nämlich, je nach dem Kontext, in dem sie zur Wirkung gebracht werden sollen, recht unterschiedlichen Funktionen erfüllen (vgl. Demmer 2003):

· In einem angelsächsisches Marktmodell sind Bildungsstandards und darauf fußende Tests zentrale Elemente, die Konkurrenz zwischen Schulen und Konsumentenwahl fördern sollen. Die standardbezogenen Tests erlauben national vergleichbare Informationen, die entsprechend veröffentlicht (ranking, league tables) die Eltern-KonsumentIn​nen zu gezielten Schulwahlen veranlassen sollen: Der verringerte Markterfolg der nicht gewählten Schulen soll zu deren vermehrten Anstrengungen bzw. zu deren Verschwinden vom Markt führen.

· In der Selektions-Tradition der deutschsprachigen Schulsystem könnten Bildungsstandards „die frühe und permanente Selektion ‚vervollkommnen’. In diesem Konzept werden für die ‚Gelenkstellen’ des Schulsystems Bildungsstandards als Hürden konzipiert, die Schülerinnen und Schüler zu überwinden haben, um die Versetzung, den Übergang auf bestimmte Schulformen oder Schulabschlüsse zu erreichen.“ (Demmer 2003, 8)

· Entsprechend einem skandinavischen Förderungs-Modell könnten Bildungsstandards auch die Basis einer Selbstver​pflichtung der Schulen zu einer individuellen diagnose-basierten Förderung der SchülerInnen bilden. „In diesem Fall sind Bildungsstandards Orientierungsmarken, für deren Erreichen die Gesellschaft bzw. die Schulen mit den jungen Menschen einen Lernkontrakt eingehen.“ (Demmer 2003, 8)

Die in diesem Zusammenhang auftauchenden Fragen sind gegenwärtig sicherlich nicht endgültig zu beantworten, weil die Vorschläge sowohl in Deutschland als auch in Österreich noch höchst kontrovers diskutiert werden. Immerhin lassen sich aber die vorliegenden Modellkonzeptionen, wie jenes der Zukunftskommission, in der konzeptuellen Qualität ihrer Aussage und Lücken und ihren Implementationsvorstellungen diskutieren. 

3. Fehlende Implementations- und vage Wirkungsmodelle

Es ist sicher plausibel, dass eine Verbesserung der Informationssituation eine Voraussetzung für eine gezieltere Entwicklung von Schulen ist. In der Zwischenzeit wissen wir aber, dass es damit nicht getan ist - dass 'objektiv verbesserte Information' nicht unter allen beliebigen Bedingungen genutzt und nicht automatisch in erfolgreiche Entwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden muss (vgl. Specht et al. 1998; Altrichter/Posch 1999; Peek 2004). Die Aussagen der Zukunftskommission enthalten alle Begriffe aus der gängigen Qualitätssiche​rungsrhetorik der letzten Jahre. Wie aber die aus der Überprüfung von Kompetenzen gewonnenen Informationen von wem in welchen Prozessen unter wessen Mitsprache zu produktiven Weiterentwicklungsentscheidungen genutzt werden sollen und wie diese Entscheidungen dann noch in Entwicklungshandlungen umgesetzt werden sollen, dazu gibt es derzeit noch kaum Aussagen. Ohne zumindest einige wichtige Verwendungsweisen zu antizipieren, bleibt das unterstellte 'Wirkungsmodell' vage, und es lässt sich schwer rational diskutieren, ob die damit verbundenen Entwicklungshoffnungen realistisch sind. 

Weiters wird die Frage entscheidend sein, durch welche spezifische Maßnahmen und Rahmenbedingungen der Implementation die Einführung, Umsetzung und Institutionali​sierung von Bildungsstandards angestrebt wird (vgl. z.B. Fullan 1991). Der Wert eines Innovationsvorschlages bemisst sich daher auch an der Plausibilität des beigegebenen Implementationsmodells, mit dem bestehende Realität in die angezielte Richtung transformiert werden soll. Es gab schon viele Neuerungen, bei denen die Hauptenergie in die Planungsphase gesteckt wurde und für die Umsetzung kaum mehr Energie und Ressourcen übrig blieben. 

4. Der Mythos der Gleichheit in der Verschiedenheit

Bildungsstandards werden in Österreich interessanterweise stark als ein Mittel zur Beseitigung der Ungerechtigkeiten in der Leistungsbeurteilung propagiert: So ist es explizite Absicht, „die Vergabe von Berechtigungen an Schnittstellen des Schulwesen an objektiven Leistungsstandards zu orientieren“ (Haider et al. 2003, 36). Dass es solche Ungerechtigkeiten gibt und dass die Leistungsbeurteilung in verschiedenen Schulen und Klassen nicht vergleichbar ist, ist ein Problem, das z.B. Eder et al. (2001) in ihrer Studie über die Sekundarstufe I in überzeugender Weise dargestellt hat. Dass hier Handlungen gesetzt werden sollen, ist daher vielen plausibel. Wie aber ist die vorgeschlagene Abhilfe, nämlich durch die Formulierung von einheitlichen Anforderungen und den Einsatz von zentral erstelltem Testmaterial eine zwischen den Schulen vergleichbare Leistungsbewertung herzustellen (und damit die SchülerInnen den Schultypen in unserem segregierten Schulsystem „gerechter“ zuteilen zu können), einzuschätzen?

Helmut Heid (2003) hat darauf hingewiesen, dass es zumindest drei Bedeutungen von Gerechtigkeit gibt: Erstens wird es als gerecht angesehen, wenn allen gleiche Aufgaben vorgelegt und sie nach gleichen Maßstäben beurteilt werden. Zweitens ist in der europäischen Kulturgeschichte diesem Begriff vergleichender Gerechtigkeit ein Konzept ausgleichender Gerechtigkeit an die Seite gestellt worden, dass es nämlich gerecht wäre, „jedem das Seine“ zukommen zu lassen. Dieser zweite Gerechtigkeitsbegriff im 20. Jahrhundert in der Pädagogik zu einem „dritten Verständnis“ ausdifferenziert worden: danach ist es gerecht, individuellen SchülerInnen eine differenzierte Förderung zukommen zu lassen, um sie in ihren Potenzialen und Interessen bestmöglich zu fördern, d.h. eine Idee der aktiven Förderung durch unterschiedliche, auf individuelle Bedürfnisse und Potenziale eingehende Ungleichbehandlung. 

Es ist leicht zu zeigen, dass die Absolutsetzung eines dieser Prinzipien im Schulsystem zu Unsinnigkeiten führt: Es macht keinen Sinn, eine Schule nur auf Ungleichbehandlung aufzubauen, weil dies den Interessen der Gesellschaft nach einer „gewissen Vergleichbarkeit der Kompetenzen“ widerspricht, aber ebenso den Bedürfnissen der meisten Eltern und SchülerInnen nach einem gemeinsamen Kern dessen, was getan und wonach beurteilt wird. Vorschläge zur Weiterentwicklung des Bildungswesens können danach eingeschätzt werden, welche Balance sie zwischen Ideen der vergleichenden Gerechtigkeit, die sich v.a. in Beurteilungssituationen realisieren, und solche der ausgleichenden Gerechtigkeit, auf die bestmögliche Förderung von Einzelfällen aus ist, im Blick haben. Man kann nun zeigen, dass die Bildungsstandards der Zukunftskommission in ihren bisherigen verbalen Ausführungen und Strukturentscheidungen der Verbesserung der vergleichenden Gerechtigkeit der Selektion deutlich größeres Augenmerk schenken.

In den derzeitigen Ausarbeitungen der Zukunftskommission wird der Standardbegriff stark mit Leistungsbeurteilung assoziiert. Die Verwendung von Bildungsstandards und der darauf abgestimmten Tests zur Selektion - anstelle der Förderung der Lernentwicklung individueller SchülerInnen - liegt besonders nahe, wenn sie für die ‚Schnittstellen’ des Bildungswesens (4., 8. und 12./13. Schulstufe) formuliert werden (vgl. Haider et al. 2003, 61). Die Testergebnisse am Ende eines Schultyps (high stakes standards) können für Entwicklungsmaßnahmen gar nicht mehr herangezogen werden, da die SchülerInnen bereits an einem neuen Schultyp „gelandet“ sind. Derartige nationale Bildungsstandards wären ein Instrument „die frühe und permanente Selektion [zu] ‚vervollkommnen’“ (z.B. indem sie vergleichbarer, technisch besser und in diesem Sinn gerechter gemacht wird) und würden in diesem Sinne fest in den „deutschsprachigen Traditionen“ der strukturellen Gestaltung von Bildungssystemen stehen (vgl. Demmer 2003, 8). 

Sollten Aspekte der ausgleichenden Gerechtigkeit und der individuellen Förderung von Schülerinnen durch Bildungsstandards betont werden, so würde man erwarten, dass explizitere Aussagen über die Nutzung von Standards und Tests für Diagnose und Entwicklungsunterstützung, über den Qualifikationsbedarf bei LehrerInnen, Schulaufsicht und Fortbildung für sinnvollen Einsatz und Nutzung solcher Instrumente sowie über Eltern- und Kinderrechte bezüglicher solcher standardbasierter Förderung gemacht würden. Und man würde erwarten, dass standardorientierte Testverfahren typischerweise früher und flexibler eingesetzt würden, um ein Potential für Diagnose und Entwicklung zu haben. Gerade aus diesem Grund hat sich der Sprecher der deutschen Expertenkommission zu den Bildungsstandards, Klieme (2003, 18f), explizit gegen die Testung an den „Schnittstellen“ des Bildungswesens ausgesprochen: Zwar wäre es sinnvoll, sich Bildungsstandards und Kompetenzmodelle für ganze Bildungsgänge zu überlegen, „[a]ber in dem Moment, wo man beginnt, standardbezogene Tests zu entwickeln und zur Evaluation zu nutzen, halten wir es für vernünftiger, dies eher in einer Zwischenphase zu tun. Erstens, weil Schulen von einer Rückmeldung in der Mitte eines Bildungsganges vermutlich mehr profitieren können. Zweitens, weil wir verhindern möchten, dass sich auf dem Umweg über Standards so etwas wie nationale Prüfungen oder zentral gesteuerte Übergänge einschleichen.“ 

Solche Bedenken scheinen für die Zukunftskommission jedoch nicht so schwer gewogen zu haben. Dass bei der Ausformulierung von Aufgaben nun von einer ministeriellen Arbeitsgruppe versucht wird, differenzierte Standards für zwei bis drei unterschiedliche Lernniveaus zu beschreiben, entspricht offenbar nicht den Vorschlägen der Zukunftskommission, trimmt das Modell aber weiter in Richtung der bestehenden Strukturen unseres Schulsystems, denen dann eine standardbasierte Leistungsbeurteilung objektiver (und damit 'vergleichend-gerechter') zuarbeiten kann. Den PISA-Ergebnissen der Länder mit besonders hohen - und breit verteilten - Schülerleistungen könnten wir allerdings die Hypothese entnehmen, dass nicht die mangelnde Qualität der Selektion das Problem ist, sondern ihr früher Zeitpunkt – und dass jeder Aufbau weiterer institutioneller Barrieren (differenzierte Standards nach Schulform, selektionsbedingte Übergänge von einem Schultyp zu anderen) die Ungleichheit innerhalb eines Bildungssystems verstärken kann.

5. Output-Orientierung und die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule
Das Zukunfts-Konzept will ein „grundsätzliches Umdenken in der Steuerungsphilosophie des Schulsystems" herbeiführen, die "von der ressourcenorientierten INPUT-Steuerung der Zentralverwaltung hin zur ergebnisorientierten OUTPUT-Steuerung von autonomer werdenden Schulen“ (Haider et al. 2003, 7) gehen soll. Es ist sicherlich richtig und inzwischen schon reichlich diskutiert, dass zu wenig vergleichbare Ergebnisinformationen über die Tätigkeit österreichischer Schulen vorliegen und demgemäss auch nicht in die Steuerung der einzelschulischen und systemischen Entwicklung eingehen können. So wahr es also ist, dass mehr Output-Informationen wünschenswert ist, so unsinnig wäre es, das Schulsystem allein mit solchen steuern zu wollen.

In pädagogischen Zusammenhängen muss auch interessieren, durch welche Prozesse und in welchen Rahmenbedingungen die erstrebten Leistungen erbracht werden. Die Qualität der Prozesse ist selbst ein Teil des pädagogischen Auftrags, der nicht ausgeklammert werden darf. Eine gewisse Mindestqualität der Rahmenbedingungen und des Inputs muss einem aufgeklärten und wohlhabenden Staat wichtig sein und darf nicht in die ‚Autonomie’ der Einzelschule und der Schulträger gegeben werden, solange – vielleicht durch besonderen Einsatz von SchülerInnen und LehrerInnen – die Ergebnisse stimmen. Dies zeigen nicht zuletzt auch die Erfahrungen in Ländern mit einer langjährigen Testtradition wie den USA, wo output-gesteuerte Systeme aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse immer wieder durch staatliche Unterstützungs- und Stimulierungsmaßnahmen korrigiert werden mussten.

Eine exklusive Output-Orientierung macht auch wenig Sinn, wenn es um Qualitätsent​wicklung geht: Output-Informationen zeigen lediglich auf, dass etwas nicht den Erwartungen entspricht. Unterstützungs- bzw. Korrekturmaßnahmen können aber nur zielgerichtet gesetzt werden, wenn es Informationen darüber gibt, wie ein unerwünschtes Ergebnis zustande gekommen ist. Daher bedarf es weiterer Informationen über Input und Prozesse, um die Mikrostruktur des Problems zu verstehen und in der Folge sinnvolle Vorschläge für die Weiterentwicklung machen zu können.

Es gibt einen denkwürdigen Bereich, in dem die Zukunftskommission von der exklusiven Orientierung auf Output-Maße abgeht: „Im sonderpädagogischen Bereich ist eine einheitliche Meßlatte für die Bewertung von Leistungen der Schüler und der Schule allerdings auch kaum sinnvoll. Zwar geht es auch hier zentral darum, Lernen und Leistung zu fordern und zu fördern. Allerdings können in der Regel keine allgemein verbindlichen Normen dafür festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die SchülerInnen eines Altersjahrgangs bestimmte Fähigkeiten aufweisen bzw. vorgegebene (Leistungs-)Ziele erreichen müssen. … Anstatt sich hier jedoch auf die Formulierung von Ergebnisstandards zu konzentrieren, die nur zu problematischen, schwer interpretierbaren und widersprüchlichen Ergebnissen führen können, erscheint es zielführender, Struktur- und Prozess-Standards sonderpädagogischer Förderung in der Schule präziser zu fassen. Solche Standards sollten aus einer möglichst umfassenden fokussierten Evaluation der Sonderpädagogik (integrative Einrichtungen und Sonderschulen eingeschlossen) abgeleitet werden.“ (Haider et al. 2003, 46f) 

Das zentrale Argument für die Abweichung von der Output-Orientierung ist also dem Individualisierungs- und Entwicklungsförderungsdiskurs entnommen: Wo keine normierbare Standardentwicklung von Kindern vorliegt, führt die exklusive Orientierung auf Ergebnisstandards also zu „problematischen, schwer interpretierbaren und widersprüchlichen Ergebnissen“ (a.a.O., 46). Um solche SchülerInnen zu fördern, darf man sie offenbar nicht ausschließlich an allgemeinen, extern vorgegebenen Maßstäben messen, sondern muss genau auf den je individuellen Entwicklungsprozess schauen, um individualisierte Maßnahmen entwerfen zu können, die deren Entwicklung fördern – eine pädagogisch recht gut begründbare Argumentation, von der allerdings viele gehofft hätten, dass sie für alle Kindern gelte. 

Folgerichtig sind für die Weiterentwicklung der Qualität sonderpädagogischer Erziehung und Unterrichts nicht nur Schülerleistungen indikativ, sondern – so formulierte Werner Specht als profunder Kenner und engagierter Kämpfer für die Qualität der Beschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen auch schon früher (vgl. Specht 2002; Altrichter/Feyerer 2004) – man muss auch Sorge dafür tragen, dass das Angebot, die Rahmenbedingungen und die Prozesse eine bestimmte Qualität aufweisen. Dies lässt sich nicht über Leistungsindikatoren untersuchen, sondern erfordert tiefer gehende Studien mit zusätzlichen Indikatoren, z.B. fokussierte Evaluationen (vgl. Altrichter/Posch 1996, 143ff). Systemisch gesprochen würde eine solche – uns inhaltlich sympathische – Sonderbehandlung des sonderpädagogi​schen Bereichs jedoch dazu führen, dass dieser in Hinblick auf die anzuwenden Evaluationskriterien und –methoden von diesem schulischen Mainstream segregiert wird: Eine schulische Werkstätte, die vor der zunehmenden Leistungsorientierung der anderen Werkstätten geschützt werden muss.

6. Was ist "Basis", was ist "Zutat" - und wofür werden die schulischen Ressourcen verwendet? 

Die Formulierung von Standards bedeutet eine Normierung und Standardisierung des von SchülerInnen Erwarteten und damit dessen, was in Schule wichtig ist. Eine solche Normierung erscheint dort sinnvoll, wo es um jene gemeinsamen Basiskompetenzen geht, die die Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe der SchülerInnen und den Erfolg in anderen Fächern darstellen, also um „die unabdingbare Grundlage schulischer Bildung“ (Demmer 2003, 11) oder „starke Standards“, wie sie Wolfgang Böttcher (2004) nennt.

Das Konzept der Basiskompetenzen impliziert, dass sie nicht die Gesamtheit des in Schulen Erlernbaren beschreiben – es gibt offenbar noch andere Kompetenzen, die in Schulen erworben werden sollen (vgl. z.B. Fend 1980, 377ff). Wenn dem so ist, dann interessiert: Wie viel der Zeit, der Energie, des Einfallsreichtums von SchülerInnen und LehrerInnen wird der Arbeit an diesen Standards gewidmet? Wie werden diese anderen Bildungsprozesse im Bildungswesen gepflegt, mit Wertschätzung versehen, hoch gehalten und – nicht nur in Zielparagraphen, sondern durch Strukturelemente, durch Ressourceninvestition usw. – ernst genommen?

Die Zukunftskommission hat sich hier konkret gefasst: Zwei Drittel der Zeit für standardorientierte Kompetenzausbildung, ein Drittel der Zeit „zur zeitlichen und inhaltlichen Disposition der LehrerInnen bzw. der Schulen“, etwa für Vertiefung oder Ergänzung (vgl. Haider et al. 2003, 61). Mündlich konnte man Mitglieder der Zukunftskommission schon mal erläutern hören, dass für die „schlechteren SchülerInnen“ wohl oft die ganze Schulzeit für die Ausbildung der basalen Kompetenzen verwendet werden müsse. Dabei wird ein Denkmodell deutlich: Die Kompetenzausbildung wird als das „Fundamentum“ angesehen, der sich ein variables „Additum“ beigesellen kann. Dieses Denkmodell vergisst meines Erachtens, dass es bei „schlechten SchülerInnen“ - nicht weniger als beim Mainstream der Schülerschaft - notwendig ist, individuelle Wege zu ermutigen, besondere Potenziale zu entdecken, unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten zu pflegen, gerade um sie zu motivieren, weiter an Lernprozessen teilzunehmen, statt sich aus ihnen zurück zu ziehen. Dafür ist Vielfalt – und zwar nicht nur der Methode – sondern auch der Inhalte und Kompetenzen notwendig.

Zentrale Tests signalisieren an LehrerInnen und SchülerInnen, was in diesem System wichtig ist, nämlich die Basiskompetenzen, an denen beide gemessen werden. Sind sie "system-klug" (und die Erfahrung in anderen Ländern lässt nichts anderes erwarten), so fokussieren sie ihre Tätigkeit auf diese Tests: teaching and learning to the test. Wenn dieser Bildungsreform nicht nur die basalen Kompetenzen in drei Hauptfächern wichtig sind, so ist zu fragen, was getan wird, um – durch unübersehbare Signale im System - den Stellenwert der anderen Seite des schulischen Lernens, der nicht über Bildungsstandards abgebildet wird – der Nicht-Hauptgegenstände, der fachübergreifenden Kompetenzen, der verschlungenen Lernwege, der "schlechten" (und wohl auch der "zu guten") SchülerInnen, der Förderung von besonderen Entwicklungen und Interessen – abzusichern und bewusst zu machen. Derzeit fehlen eindeutige Aussagen darüber, durch welche Rahmenbedingungen, Systementscheidungen und Handlungen die notwendige Balance zwischen Standardisierung und nicht-standardisierten Kompetenzen und Lernwegen angestrebt werden soll. 

7. Ausblick

Bildungsstandards haben große Potentiale. Um diese jedoch auf ihrem Weg in die Bildungspraxis zu realisieren, bedarf es bei ihrer Implementation zahlreicher Begleitmaßnahmen wie Adaption der curricularen Vorgaben, Ressourcenzuteilung, regionale Unterstützung etc. Standards bergen aber auch neue Gefahren in sich: Sie können den Blick von der Weite der Möglichkeiten des Machbaren auf das Überprüfbare einengen, sie können Entwicklungspotential einschränken und Innovationsbereitschaft schwächen (vgl. Darling-Hammond 1999, 39).

Eine große Gefahr im Bemühen um die Sicherung und Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität liegt darin, dass die Erstellung von Standards zu sehr problemgeleitet und nicht visionsorientiert erfolgt. Über die Einführung von Bildungsstandards sollen nicht Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer mehr oder besser oder gerechter geprüft werden, sondern es soll das Bildungssystem insgesamt Auskunft darüber erhalten, wie es dazu beitragen kann, junge Menschen darauf vorzubereiten, aktiv und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzuhaben und sie mitzugestalten sowie unterschiedliche (moralische, kognitive, soziale) Dimensionen des Handelns in ihrer eigenen Bedeutung zu sehen und zu nutzen.

Die Einführung von nationalen Bildungsstandards kann zu intensiven Diskussionen darüber führen, was in der Schule in den einzelnen Fächern auch tatsächlich unterrichtet und gelernt werden sollte. In dieser Auseinandersetzung liegt eine große Chance. Diese wird allerdings vergeben, wenn alte Überprüfungsformen die Unterschiedlichkeit und Komplexität von Lernwegen zu stark einengen und das teaching to the test fördern (vgl. Poplam 1999). Wir stehen an jenem Punkt der bildungspolitischen Debatte, an dem es im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung um die Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung von Bildungsprozessen geht: Ist die – zum individuellen und gesamtgesellschaftlichen Nutzen durch den § 2 SchOG geforderte – bestmögliche Entwicklungsförderung aller Kinder und Jugendlichen eher durch eine außengesteuerte Beschneidung der Gestaltungsspielräume einzelner LehrerInnen, durch eine Stärkung des autonomen Potenzials einzelner LehrerInnen oder durch Selbstverpflichtung relativ autonomer LehrerInnen in 'lernenden Organisationen' zu erreichen?

Die Debatte um Standards kann einen Blickwechsel weg von der exklusiven Orientierung an der Perspektive ‚Die Schülerin ist schuld, dass sie etwas nicht weiß oder nicht kann’ einleiten. Dieser wird hoffentlich nicht simpel dazu führen, dass der Schwarze Peter an die nun evaluierten LehrerInnen weitergereicht wird. In einem 'System' ergeben sich Systemleistun​gen aus dem Zusammenwirken der verschiedenen SystempartnerInnen: Die Perspektive ‚Der Lehrer hat die Verantwortung, dass die Schülerinnen und Schüler sich die angestrebte Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen können’ ist also durch solche Standards zu ergänzen, die überprüfen, ob der Anspruch ‚Das Bildungssystem hat die LehrerInnen und Schulen zu unterstützen, dass sie die jeweiligen Ziele erreichen können’ erfüllt wird. 
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